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1
Wertverluste von Aktien infolge der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens bei einer AG

Seit Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr
2009 gehören Gewinne und Verluste aus der
Veräußerung von Kapitalvermögen (z. B. Aktien)
grundsätzlich zu den Kapitaleinkünften.7 Ver-
äußerungsverluste können mit Überschüssen
aus Kapitalvermögen verrechnet werden; Ver-
luste aus der Veräußerung von Aktien können
allerdings nur mit Gewinnen aus Aktiengeschäf-
ten verrechnet werden, nicht z. B. mit Zinsein-
nahmen oder Dividenden.

Die Frage, ob auch der vollständige Ausfall
einer Forderung z. B. nach (Privat-)Insolvenz
des Schuldners grundsätzlich wie ein Veräuße-
rungsverlust zu behandeln ist, hat der Bundes-
finanzhof8 bejaht.

1 Lohnsteuer-Anmeldungen
bzw. Umsatzsteuer-Voran-
meldungen müssen bis
zum Fälligkeitstag abgege-
ben werden, da sonst Ver-
spätungszuschläge entste-
hen können.

2 Für den abgelaufenen
Monat.

3 Für den abgelaufenen
Monat; bei Dauerfristver-
längerung für den vorletz-
ten Monat bzw. das 1. Ka-
lendervierteljahr 2021.

4 Die Fälligkeit verschiebt
sich auf den 17.05., weil
der 15.05. ein Samstag ist.

5 Vierteljahresbetrag.

6 Das Ende der Schonfrist ver-
schiebt sich auf den 14.05.,
weil der 13.05. ein Feiertag
(Christi Himmelfahrt) ist.

7 Siehe § 20 Abs. 2 EStG; bei
Beteiligungen an Kapital-
gesellschaften ab 1 % siehe
§ 17 EStG.

8 Urteil vom 24.10.2017
VIII R 13/15 (BStBl 2020 II
S. 831).
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Allgemeine Steuerzahlungstermine im Mai

Fälligkeit1 Ende der Schonfrist

Mo. 10.05. Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag2 14.05.6

Umsatzsteuer3 14.05.6

Mo. 17.05.4 Gewerbesteuer 20.05.
Grundsteuer5 20.05.

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend
ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem
Fälligkeitstermin eingereicht werden.



Der Entzug von Aktien als Folge eines Insol-
venzverfahrens der AG ist ebenfalls als steuer-
lich relevanter Verlust zu behandeln.

Der Verlust ist jedoch erst verwirklicht, wenn
die Aktien zuvor aus dem Depot ausgebucht
werden oder das Mitgliedschaftsrecht des
Aktionärs erlischt; es reicht z. B. nicht aus, dass
die Notierung der Aktien an der Börse einge-
stellt oder deren Börsenzulassung widerrufen
wurde.9

Vermögensverluste z. B. aus der ganzen oder
teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalfor-
derung, aus der Ausbuchung oder dem sonsti-
gen Ausfall wertloser Kapitalanlagen können
mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen
verrechnet werden.
Diese Verlustverrechnung ist seit 2020 aller-
dings auf 20.000 Euro10 begrenzt; darüber
hinausgehende Verluste können auf Folgejahre
jeweils bis zur Höhe von 20.000 Euro10 zur Ver-
rechnung mit anderen Kapitaleinkünften vor-
getragen werden.

2
Corona-Krise: Weitere Verlängerung von
Stundungen und Anpassung von Voraus-
zahlungen

Unternehmer und Privatpersonen, die von der
Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich
negativ wirtschaftlich betroffen sind, können
jetzt bis zum 30.06.2021 unter Darlegung ihrer
Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zum
30.06.2021 fälligen Steuern stellen.

Die Stundungen sind längstens bis zum
30.09.2021 zu gewähren. Über den 30.09.2021
hinaus sind Anschlussstundungen für entspre-
chende Steuern im Zusammenhang mit einer bis
zum 31.12.2021 dauernden Ratenzahlungsver-
einbarung möglich. Auf die Erhebung von Stun-
dungszinsen verzichtet die Finanzverwaltung
regelmäßig.

Betroffene Steuerpflichtige können bis zum
31.12.2021 Anträge auf Anpassung der Voraus-
zahlungen auf die Einkommen- und Körper-
schaftsteuer 2021 stellen.

An Anträge auf Stundungen oder auf Anpassung
der Vorauszahlungen sollen keine strengen
Anforderungen gestellt werden.
Die Anträge sollen nicht deshalb abgelehnt wer-
den, weil die entstandenen Schäden wertmäßig
nicht im Einzelnen nachgewiesen werden kön-
nen.11

3
Steuerermäßigung für haushaltsnahe
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit Erhal-
tungs-, Renovierungs-, Instandsetzungs- und
Modernisierungsarbeiten in einem im EU-/
EWR-Raum liegenden privaten Haushalt oder
der Pflege des dazugehörigen Grundstücks
kann eine Steuerermäßigung in Form eines
Abzugs von der Einkommensteuer in Anspruch
genommen werden (siehe § 35a Abs. 2 und 3
EStG).

Die Steuerermäßigung beträgt 20% der Arbeits-
kosten für

Nach § 35a Abs. 4 EStG ist die Steuerermäßi-
gung auf Leistungen begrenzt, die im Haushalt
erbracht werden. Zum „Haushalt“ können auch
mehrere räumlich voneinander getrennte Orte
(z. B. Zweit-, Wochenend- oder Ferienwohnun-
gen) gehören. Auch Leistungen, die außerhalb
der Grundstücksgrenzen erbracht werden, kön-
nen begünstigt sein, wenn die Arbeiten z. B. auf
angrenzendem öffentlichen Grund durch-
geführt werden.14 Hierunter fallen auch Kosten
für die Reinigung und Schneeräumung des an-
grenzenden öffentlichen Gehwegs (z. B. Winter-
dienst), nicht jedoch der Fahrbahn einer
öffentlichen Straße.15 Öffentlich-rechtliche Stra-
ßenreinigungsgebühren können nicht berück-
sichtigt werden.16

Der Begriff „im Haushalt“ ist allerdings nicht
in jedem Fall mit dem tatsächlichen Bewohnen
gleichzusetzen. So können beim Umzug in eine
andere Wohnung nicht nur die Umzugsdienst-
leistungen und Arbeitskosten im Zusammen-
hang mit der „neuen“ Wohnung, sondern z. B.
auch die Renovierungsarbeiten an der bisheri-
gen Wohnung berücksichtigt werden.17

9 BFH-Urteil vom 17.11.2020
VIII R 20/18.

10 Siehe § 20 Abs. 6 Satz 6
EStG; der Betrag von ur-
sprünglich 10.000 Euro wurde
rückwirkend ab 2020 verdop-
pelt durch Art. 1 JStG 2020
(BGBl 2020 I S. 3096).

11 Siehe hierzu BMF-Schreiben
vom 18.03.2021 – IV A 3 –
S 0336/20/10001(BStBl
2021 I S. 337).

12 Siehe BFH-Beschluss vom
25.09.2017 VI B 25/17
(BFH/NV 2018 S. 39) und
Informationsbrief März 2018
Nr. 5.

13 Siehe BFH vom 03.04.2019
VI R 19/17 (BStBl 2019 II
S. 445) sowie Informations-
brief September 2019 Nr. 3.

14 Siehe BMF-Schreiben vom
09.11.2016 – IV C 8 –
S 2296-b/07/10003 (BStBl
2016 I S. 1213), Rz. 1 und 2.
Erschließungs- oder Straßen-
ausbaubeiträge für eine all-
gemeine Straße sind nicht
begünstigt (siehe BFH-Urteil
vom 28.04.2020 VI R 50/17
sowie Informationsbrief
Dezember 2020 Nr. 7).

15 Vgl. BFH-Urteil vom
13.05.2020 VI R 4/18 sowie
Informationsbrief März 2021
Nr. 6.

16 Siehe BMF-Schreiben vom
09.11.2016 (Fußnote 14),
Anlage „Straßenreinigung“.

17 Vgl. BMF-Schreiben vom
09.11.2016 (Fußnote 14),
Rz. 3.
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höchstmögliche
Steuerermäßigung

im Jahr

• haushaltsnahe Dienstleistungen:

z. B. Putz-, Reinigungsarbeiten in der Wohnung,
Gartenpflege wie Rasenmähen, Heckenschneiden
usw., Betreuung von Haustieren12; haushaltsnahe
Pflege- und Betreuungsleistungen (auch durch
Angehörige) sowie Dienstleistungen bei eigener
Heimunterbringung13 4.000 E

• Handwerkerleistungen:

Renovierungs-, Modernisierungs- und
Erweiterungsarbeiten durch Handwerker,
Gartengestaltung, Reparatur bzw. Wartung
von Heizung, Küchengeräten usw.,
Schornsteinfegerleistungen 1.200 E



Die Steuerermäßigung kann nicht nur von (Mit-)
Eigentümern einer Wohnung, sondern auch von
Mietern in Anspruch genommen werden. Dies
setzt voraus, dass das gezahlte Hausgeld bzw.
die gezahlten Nebenkosten Beträge umfassen,
die für begünstigte haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und handwerkliche Tätigkeiten abge-
rechnet wurden.

Der auf den Mieter entfallende Anteil an den
Aufwendungen muss aus einer Jahresabrech-
nung hervorgehen oder durch eine Bescheini-
gung (des Vermieters bzw. Verwalters) nachge-
wiesen werden.18

Nicht begünstigt sind handwerkliche Tätigkeiten
im Rahmen einer Neubaumaßnahme; hierunter
fallen Arbeiten, die im Zusammenhang mit der
Errichtung eines Haushalts bis zu dessen Fer-
tigstellung anfallen.19

Das bedeutet, dass z. B. Arbeitskosten für einen
nachträglichen Dachgeschossausbau (auch bei
einer Nutz-/Wohnflächenerweiterung), für eine
nachträgliche Errichtung eines Carports, einer
Fertiggarage, eines Wintergartens oder einer
Terrassenüberdachung, für eine spätere Garten-
neuanlage sowie für Außenanlagen wie Wege,
Einzäunungen usw. grundsätzlich nach § 35a
Abs. 3 EStG begünstigt sind.
Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist
u. a., dass eine entsprechende Rechnung vor-
liegt und die Zahlung unbar (auf das Konto des
Dienstleisters) erfolgt ist; dies gilt auch für
Abschlagszahlungen.

Für die Berücksichtigung der Steuerermäßigung
im jeweiligen Kalenderjahr kommt es grund-
sätzlich auf den Zeitpunkt der Zahlung an.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass
ein eventueller „Anrechnungsüberhang“ verlo-
ren ist, d. h., die Steuerermäßigung kann nicht
zu einer „negativen“ Einkommensteuer führen;
eine Anrechnung des übersteigenden Betrags
kann auch nicht im folgenden Jahr nachgeholt
werden.20

4
Weniger Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte
bei Homeoffice

Für Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte kann regelmäßig eine Entfer-
nungspauschale in Höhe von 0,30 Euro für die
ersten 20 Entfernungskilometer21 als Werbungs-
kosten geltend gemacht werden. Wird die erste
Tätigkeitsstätte tatsächlich nicht (arbeitstäg-

lich) aufgesucht – z. B. bei vermehrten Arbeits-
zeiten im Homeoffice –, kommt insoweit auch
die Entfernungspauschale nicht in Betracht.
Stattdessen kann in den Jahren 2020 und 2021
für die Tage, an denen der Arbeitnehmer aus-
schließlich in der häuslichen Wohnung tätig ist,
die sog. Homeoffice-Pauschale (5 Euro/Tag,
höchstens 600 Euro/Jahr) als Werbungskosten
berücksichtigt werden.22

Tatsächliche Aufwendungen für die Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel (z. B. durch eine
ÖPNV-Zeitfahrkarte) können auch dann über die
Entfernungspauschale hinaus als Werbungs-
kosten berücksichtigt werden,23 wenn die Zeit-
fahrkarte aufgrund der vermehrten Tätigkeit im
Homeoffice nicht im geplanten Umfang für
Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
verwendet wird. Eine Aufteilung der entspre-
chenden Aufwendungen auf einzelne Arbeits-
tage ist nicht erforderlich. Dies gilt unabhängig
von der Inanspruchnahme der Homeoffice-
Pauschale.24

5
Vorsteueraufteilung bei Errichtung eines
gemischt genutzten Gebäudes

Der Abzug von Umsatzsteuer, die von einem an-
deren Unternehmer in Rechnung gestellt wurde,
als Vorsteuer setzt voraus, dass die Leistung für
das eigene Unternehmen bezogen wurde und
nicht mit steuerfreien Leistungen im Zusam-
menhang steht, für die der Vorsteuerabzug aus-
geschlossen ist (vgl. § 15 UStG). Wird ein Ge-
genstand sowohl für Leistungen eingesetzt, die
den Vorsteuerabzug ermöglichen, als auch für
Leistungen, die den Vorsteuerabzug ausschlie-
ßen, ist die dafür in Rechnung gestellte Um-
satzsteuer aufzuteilen, und zwar durch „sach-
gerechte Schätzung“ (§ 15 Abs. 4 UStG).

Bei der Errichtung von Gebäuden soll eine Auf-
teilung der Vorsteuerbeträge grundsätzlich nach
dem Verhältnis der Flächen erfolgen, z. B. bei
einer teilweisen Vermietung eines Gebäudes zu
Wohnzwecken (kein Vorsteuerabzug) und einer
teilweisen gewerblichen Nutzung.25 Diese Auf-
teilung wird den tatsächlichen Verhältnissen
allerdings dann nicht gerecht, wenn die den
verschiedenen Zwecken dienenden Gebäudeteile
erhebliche Unterschiede in der Ausstattung und
damit auch hinsichtlich der Baukosten aufwei-
sen. Wie der Bundesfinanzhof26 bestätigt hat,
kommt in diesen Fällen eine Aufteilung im Ver-
hältnis der erzielbaren Mieten in Betracht, wenn
das Gesetz (§ 15 Abs. 4 Satz 3 UStG) diesen Auf-
teilungsmaßstab nur als Ausnahme ansieht.

18 Siehe BMF-Schreiben vom
09.11.2016 (Fußnote 14),
Rz. 26 und 27.

19 Siehe BMF-Schreiben vom
09.11.2016 (Fußnote 14),
Rz. 21 und Anlage 1.

20 Siehe BMF-Schreiben vom
09.11.2016 (Fußnote 14),
Rz. 44 und 56.

21 Sowie für 2021 bis 2023 für
jeden weiteren Entfernungs-
kilometer 0,35 Euro (§ 9
Abs. 1 Nr. 4 Satz 8 EStG).

22 Siehe § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b
Satz 4 EStG n. F.

23 Vgl. § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG.

24 Vgl. die bundeseinheitliche
Regelung im Erlass des
FinMin Thüringen vom
17.02.2021 – S 1901-2020
Corona – 21.15, 30169/2021.

25 Vgl. Abschn. 15.17 Abs. 7
Satz 4 UStAE.

26 Urteil vom 11.11.2020
XI R 7/20.
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27 Bei Kirchensteuerpflicht ermäßigt sich die Abgeltungsteuer (siehe § 32d Abs. 1 Satz 3 ff. EStG); der ermäßigte Abgeltungsteuersatz
beträgt bei 9% Kirchensteuer 24,45 % bzw. 24,51 % bei 8% Kirchensteuer.

28 Soweit der Darlehensnehmer die Zinsen als Werbungskosten/Betriebsausgaben geltend machen kann und ein Beherrschungs-
verhältnis vorliegt (siehe dazu BMF-Schreiben vom 18.01.2016 – IV C 1 – S 2252/08/10004, BStBl 2016 I S. 85, Rz. 136) oder
bei Zinsen an GmbH-Gesellschafter bzw. deren Angehörige bei mindestens 10 %iger Beteiligung gilt für entsprechende Kapital-
erträge der persönliche Einkommensteuersatz.

29 Vgl. § 51a Abs. 2e EStG.
30 Siehe § 51a Abs. 2d EStG.
31 Insbesondere denkbar bei einem zu versteuernden Einkommen bis zu ca. 17.000 Euro (Ehepartner: 34.000 Euro).
32 Siehe hierzu § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG.
33 Vgl. § 43a Abs. 3 Satz 4 und 5 EStG. Zu beachten ist dabei, dass bei seit 2009 angeschafften Aktien Veräußerungsverluste grund-

sätzlich nur mit Veräußerungsgewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet werden dürfen.
34 Das Abzugsverbot für tatsächlich entstandene Werbungskosten im Rahmen der Günstigerprüfung ist verfassungsrechtlich nicht zu

beanstanden; vgl. BFH-Urteil vom 28.01.2015 VIII R 13/13 (BStBl 2015 II S. 393).

6
Private Kapitalerträge in der Einkommen-
steuer-Erklärung 2020
Die Besteuerung von privaten Kapitalerträgen
ist grundsätzlich durch einen Kapitalertrag-
steuerabzug in Höhe von 25 % zuzüglich
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer27

abgegolten. Kapitalerträge müssen daher regel-
mäßig nicht in der Einkommensteuer-Erklärung
angegeben werden. Die Angabe von privaten
Kapitalerträgen in der Steuererklärung kann
aber zwingend erforderlich oder empfehlens-
wert sein; siehe dazu folgende Beispiele:

Die Angabe der Kapitalerträge ist
erforderlich, wenn
• für Kapitalerträge keine Kapitalertragsteuer

einbehalten wurde (z. B. bei Darlehen an
Angehörige28 oder für Gesellschafter-Dar-
lehen,28 Steuererstattungszinsen nach § 233a
AO, Zinsen von ausländischen Banken). Der
Steuersatz für diese Erträge im Rahmen
der Einkommensteuer-Veranlagung entspricht
dann regelmäßig dem Abgeltungsteuersatz
von 25% (vgl. § 32d EStG).

• trotz Kirchensteuerpflicht keine Kirchen-
steuer von den Kapitalerträgen einbehalten
wurde (z. B. wegen Abgabe eines Sperrver-
merks29). In diesem Fall reicht es aus, nur die
darauf entfallende Kapitalertragsteuer anzu-
geben. Die Kirchensteuer wird dann im Rah-
men der Veranlagung festgesetzt.30

• Eine Minderung der Abgeltungsteuer wegen
Kirchensteuerpflicht27 kann nur erreicht wer-
den, wenn auch die gesamten Kapitalerträge
angegeben werden.

Die Angabe der Kapitalerträge ist
sinnvoll, wenn
• die Besteuerung einschließlich sämtlicher Ka-

pitalerträge mit dem persönlichen Einkommen-
steuersatz günstiger ist als der 25%ige Kapital-
ertragsteuerabzug (sog. Günstigerprüfung).31
Dies kann z.B. auch durch Berücksichtigung
von Verlusten aus anderen Einkunftsarten (z.B.
aus Vermietung und Verpachtung) eintreten.

• die Besteuerung von Gewinnausschüttungen
aus einer Beteiligung an einer Kapital-
gesellschaft in Höhe von 60% der Erträge
mit dem persönlichen Steuersatz (sog. Teil-
einkünfteverfahren) günstiger ist als der
Kapitalertragsteuerabzug. Das Teileinkünfte-
verfahren kann auch dann vorteilhaft sein,
wenn z. B. Zinsen im Zusammenhang mit
der Finanzierung des Kapitalanteils ange-
fallen sind und (teilweise) berücksichtigt
werden sollen.

• Ein entsprechender Antrag ist möglich bei
einer Beteiligung von mindestens 25% oder
bei mindestens 1% und beruflicher Tätigkeit
mit maßgeblichem unternehmerischen Ein-
fluss auf die Gesellschaft.32

• der Kapitalertragsteuerabzug zu hoch ge-
wesen ist; das ist u. a. möglich, wenn kein
Freistellungsauftrag erteilt wurde und des-
halb der Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro
(Ehepartner: 1.602 Euro) nicht – oder nicht
vollständig – berücksichtigt werden konnte.

• (Veräußerungs-)Verluste aus Kapitalvermö-
gen mit Veräußerungsgewinnen verrechnet
werden sollen.

Da z. B. Banken, Sparkassen oder Finanzdienst-
leister bei privaten Kapitalerträgen Steuerbe-
scheinigungen teilweise nicht mehr automa-
tisch ausstellen, sind diese ggf. anzufordern,
wenn die Einbeziehung von Kapitalerträgen in
die Einkommensteuer-Veranlagung beabsichtigt
ist.
Für Verluste, die in einem Bankdepot angefal-
len sind und nicht in diesem Depot zur zukünf-
tigen Verlustverrechnung vorgetragen, sondern
im Rahmen der Einkommensteuer-Veranlagung
mit anderen (Veräußerungs-)Gewinnen ver-
rechnet werden sollen, ist eine entsprechende
Bescheinigung der Bank erforderlich.33

Auch im Fall der Günstigerprüfung (d. h., wenn
der persönliche Steuersatz niedriger ist als der
Abgeltungsteuersatz von 25%) kann lediglich
der Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro (Ehe-
partner: 1.602 Euro) mindernd berücksichtigt
werden.34


